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Ordentliche Hauptversammlung der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft (WCM) 

am 05. Juli 2023 

Vergütungsbericht 2022 

Der Vergütungsbericht erläutert die Grundzüge des Vergütungssystems für Vorstand und Aufsichtsrat 

der WCM sowie die Vergütung der einzelnen Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat entsprechend 

der neuen gesetzlichen Bestimmungen nach § 162 Aktiengesetz. 

VORSTAND 

ZUSAMMENSETZUNG 

Im Geschäftsjahr 2022 setzte sich der Vorstand durchgängig aus zwei Mitgliedern zusammen: Herr 

Armin Heidenreich und Herr Dvir Wolf. 

VERGÜTUNGSSYSTEM & VERGÜTUNG 

Ein Vorstandsvergütungssystem der WCM ist nicht in Kraft.  

Sämtliche Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sind gegenwärtig und werden auch auf absehbare 

Zukunft, zugleich Angestellte der TLG IMMOBILIEN AG sein und erhalten aus-schließlich von der TLG 

IMMOBILIEN AG eine Vergütung für ihre Tätigkeit. Die von der TLG IMMOBILIEN AG gewährte 

Vergütung kompensiert auch die Übernahme des Vorstandsamtes bei der WCM. Die WCM zahlt den 

Mitgliedern ihres Vorstands keine eigene Vergütung. 

Da im Jahr 2021 und 2022 weder Vorstandsvergütungssystem noch Vorstandsvergütung bei der WCM 

vorhanden sind entfallen die Angaben nach §§ 162 Abs. 1 Nr. 4, 5 und 7 sowie Abs. 2 AktG. 

Gesamtvergütung  

Die Angaben zur Gesamtvergütung 2022 gemäß § 162 Abs.1 Nr. 1, 3 AktG stellt sich wie folgt dar: Die 

Vorstandsmitglieder erhalten von der WCM AG jeweils keine Vergütung. Zudem beschäftigt die WCM 

AG keine eigenen Mitarbeiter. Daher kann die Entwicklung der Vergütung der Vorstandsmitglieder 

nicht mit der Ertragsentwicklung der Gesellschaft sowie mit der Entwicklung der über die letzten fünf 

Geschäftsjahre betrachteten Entwicklung der durchschnittlichen Vergütung von Arbeitnehmern 

verglichen werden.  



 

Seite 2 von 4 

Betriebliche Altersvorsorge und Darlehen  

Den Vorstandsmitgliedern werden von der WCM keine Leistungen der betrieblichen Alters-vorsorge 

gewährt. Die Vorstandsmitglieder erhielten von der Gesellschaft keine Darlehen. 

Pensionsverpflichtungen gegenüber ehemaligen Geschäftsführern oder deren Hinterbliebenen 

bestehen nicht. 

AUFSICHTSRAT 

ZUSAMMENSETZUNG 

Im Geschäftsjahr 2022 setzte sich der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern zusammen. 

Aufsichtsratsvorsitzender ist seit dem 29. Dezember 2021 Herr Frank Roseen. Stellvertretender 

Aufsichtsratsvorsitzender ist seit dem 29. Dezember 2021 Herr David Maimon. Herr Eran Amir wurde 

am 29. Dezember 2021 zum Aufsichtsratsmitglied gewählt, zuvor war er seit 7. Januar 2021 gerichtlich 

bestellt. Mit Ablauf des 28. Februar 2022 hat Eran Amir sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrates der 

Gesellschaft niedergelegt. Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main vom 17. März 2022 

wurde Frau Sarit Meir zum Mitglied des Aufsichtsrates bestellt. Die gerichtliche Bestellung war 

befristet bis zum Schluss der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft. In der 

Hauptversammlung der WCM am 28. Juli 2022 wurde Frau Sarit Meir zum Mitglied des Aufsichtsrates 

gewählt. 

VERGÜTUNGSSYSTEM 

Die Vergütung des Aufsichtsrates ist in § 11 der Satzung wie folgt geregelt: Die Aufsichts-ratsmitglieder 

erhalten eine jährliche feste Grundvergütung in Höhe von EUR 20.000,00, die jeweils nach Ablauf des 

Geschäftsjahres zahlbar ist. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält das Dreifache, ein 

stellvertretender Vorsitzender erhält das Doppelte dieses Betrags als jährliche feste Grundvergütung. 

Variable Vergütungsbestandteile bestehen nicht. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nur 

während eines Teils des Geschäftsjahres angehört haben, erhalten für dieses Geschäftsjahr eine 

entsprechende zeitanteilige Vergütung. Die Gesellschaft erstattet gemäß § 11.2. der Satzung den 

Mitgliedern des Aufsichtsrates die durch die Ausübung ihres Amts entstehenden angemessenen 

Auslagen. Die auf ihre Vergütung entfallende Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, soweit 

die Mitglieder des Aufsichtsrates berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in 

Rechnung zu stellen und sie dieses Recht ausüben. Mitglieder des Aufsichtsrates, die einem Ausschuss 

angehören, erhalten über die genannte Vergütung hinaus keine zusätzliche Vergütung. 
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Das Vergütungssystem des Aufsichtsrates gemäß § 11 der Satzung wurde gemäß § 162 Abs. 1 Nr. 6 

AktG i. v. M. § 120a AktG auf der Hauptversammlung am 29. Dezember 2021 vorgestellt und durch die 

Hauptversammlung bestätigt. 

VERGÜTUNGEN 

Gesamtvergütung 

Die Angaben zur Vergütung 2022 gemäß § 162 Abs. 1 Nr. 1 ,3 Aktiengesetz stellen sich wie folgt dar: 

 Frank 
Roseen 

  David 
Maimon 

  Eran 
Amir2 

  Sarit 
Meir1 

  

in TEUR 2022   2022   2022   2022   
Festvergütung 60   40   0   16,7   
Nebenleistungen 0   0   0   0   
Zwischensumme Festvergütung 60   40   0   16,7   
Einjährige variable Vergütung (STI) 0   0   0   0   
Mehrjährige variable Vergütung (LTI) 0   0   0   0   
Zwischensumme variable Vergütung 0   0   0   0   
Anzahl der gewährten oder zugesagten Aktien oder 
Aktienoptionen 

0   0   0   0   

Gesamtvergütung 60   40   0   16,7   
 1 ab 17.03.2022 
 2 bis 28.02.2022, die Vergütung von Herr Amir als Aufsichtsratsmitglied der WCM AG ist mit der 
Vorstandsvergütung der TLG IMMOBILIEN AG bereits abgegolten, Herr Amir bekommt keine Vergütung von der 
WCM AG. 
 
Zudem erstattet die Gesellschaft den Mitgliedern des Aufsichtsrates die durch die Ausübung ihres 

Amts entstehenden angemessenen Auslagen, z.B. Reisekosten zu Aufsichtsratssitzungen. 

Vergleichende Darstellung der jährlichen Vergütung  

Angaben zur vergleichenden Darstellung der jährlichen Vergütung gemäß § 162 Abs. 1 Nr. 2 

Aktiengesetz sind wie folgt zu machen: 
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Vergleich jährliche Veränderung der Aufsichtsratsvergütung gemäß § 162 Abs. 1 Nr. 2 Aktiengesetz 

 

Jährliche Veränderung in % 

2022 
ggü. 
2021 

  2021 
ggü. 
2020 

  2020 
ggü. 
2019 

  2019 
ggü. 
2018 

  2018 
ggü. 
2017 

  

Aufsichtsratsvergütung1                     
Frank Roseen 
Aufsichtsratsvorsitzender seit 29.12.2021 

N/A   -   -   -   -   

David Maimon 
Stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender seit 
29.12.2021 

N/A   -   -   -   -   

Helmut Ullrich 
Aufsichtsratsvorsitzender vom 20.02.2018 bis 
28.12.2021 
Stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender vom 
17.11.2017 bis 19.02.2018 

-   0 %   0 %   0 %   940 %   

Frank D. Masuhr 
Stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender von 
20.02.2018 bis 28.12.2021 

-   0 %   0 %   0 %   -   

Eran Amir 
Aufsichtsratsmitglied vom 01.01.2021 bis 
28.02.2022 

-   -   -   -   -   

Sarit Meir Aufsichtsradmitglied seit 
17.02.2022 

N/A   -   -   -   -   

Ertragsentwicklung                     
WCM AG² 91 %   -107 %   287 %   26 %   190 %   
Durchschnittliche Vergütung der Mitarbeiter 
auf Vollzeit-Äquivalenzbasis 

                    

Mitarbeitende in der Gesellschaft3 -   -   -   -   3 %   
 1 gewährte und geschuldete Vergütung im Sinne des § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG 
 2 Jahresergebnis im Sinne des § 275 Abs. 2 Nr. 17 HGB 
 3 ab März 2018 hatte die WCM AG keine Mitarbeiter mehr; im selben Jahr wurde ein 
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der TLG IMMOBILIEN AG abgeschlossen 
 4 Angabe funktionsbezogen bzgl. Aufsichtsratsvorsitz; personenbezogen Herr Ullrich als Stv. ARV - 20% 

 
Übereinstimmung Vergütungssystem und Vergütung  

Zur Übereinstimmung von Vergütungssystem und Vergütung sind gemäß § 162 Absatz 1 Nr. 2 

Aktiengesetz folgende Angaben zu machen: Die Vergütung des Aufsichtsrates entspricht dem in § 11 

der Satzung der WCM AG dargestellten Vergütungssystem.  

Darlehen  

Den Aufsichtsratsmitgliedern wurden von der Gesellschaft keine Darlehen gewährt. 

Berlin, Mai 2023 

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft 

- Der Vorstand - 
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